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NASCHET JENISCHE
Stiftung zur Wiedergutmachung
für die Kinder der Landstrasse

Poststrasse 18

9000 St. Gallen
Tel. 071/22 87 82
PC 90-10725-2

20.7.89 fr/v Stadtrat von Zürich
Stadtkanzlei

8001 Zürich

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident
Sehr geehrte Stadträtinnen
Sehr geehrte Stadträte

Unsere Stiftung ist den Betroffenen des sog. Hilfswerkes "Kinder
der Landstrasse" aber auch allen andern Mitbürgerinnen und Mitbürgern

verpflichtet, welchen die moralische Bewältigung des an
der jenischen Minderheit begangenen Verbrechens ein echtes Anliegen

ist. Nur bei allseitig vorhandenem guten Willen und wenn

die Bereitschaft besteht, mit Verständnis und unter Rücksichtnahme
sowie in Respekt vor den noch offenen Wunden aufeinander einzugehen,

wird die Vergangenheitsbewältigung - was immer das heissen
mag - gelingen. Nach Kenntnisnahme vom Inhalt der ersten
Aktendossiers wird verständlich, weshalb viele Betroffene das Wort
Wiedergutmachung schon gar nicht mehr hören können. All das

schreckliche Geschehen kann leider nicht mehr rückgängig gemacht
werden.

Weil keine umfassende Wiedergutmachung bewerkstelligt werden

kann, sind wir alle aufgerufen, wenigstens all das zu tun, was

uns möglich ist und in unserer Macht steht. Immer wieder sind
Betroffene an unsere Stiftung gelangt und waren empört über die
Tatsache, dass in der Stadt Zürich ein Pro Juventute-Tram verkehrt.
Nur wer täglich im Kontakt mit den Betroffenen steht kann
wahrscheinlich erfassen, welche Reaktionen das Auftauchen dieses

29



Trames bei Betroffenen auslösen kann. Jedes Mal werden schlimmste

Erinnerungen wachgerufen. Erinnerungen an eine Kindheit ohne

Familie, Erinnerungen an Heime und Anstalten, Erinnerungen an
den Jenischen wiederfahrene zusätzliche Diskriminierungen in
Heimen, Erinnerungen an die Dunkelzelle in der Strafanstalt
Bellechasse, Erinnerungen an Misshandlungen in Anstalten, Erinnerungen

an sexuellen Missbrauch durch Pro Juventute Mitarbeiter,
Erinnerungen an Demütigungen, Erinnerungen an ein Wiedersehen
mit Mutter und Vater im Alter von 20 oder noch mehr Jahren,
Erinnerungen an Eltern und Geschwister, welche vor einem Wiedersehen
gestorben sind, Erinnerungen an bis heute nicht wiederaufgefundene
Kinder, aber auch Erinnerungen an Worte des Präsidenten des

Stiftungsrates der Pro Juventue und Erinnerungen an eine in Gesprächen

taktierende, in Wirklichkeit noch immer uneinsichtige Pro Juventute.
So wird den Betroffenen immer wieder unnötiges Leid beigefügt

und sie werden in ihrer menschlichen Würde verletzt.

Wir ersuchen Sie höflich, das "Pro Juventute-Tram" aus dem Verkehr
zu nehmen. Es dürfte darüber hinaus angemessen sein, in den öffent
liehen Verkehrsbetrieben und auf öffentlichem Grund auf Pro Juven-
tute-Werbung zu verzichten. Wir gelangen mit diesem Anliegen
an Sie, obwohl wir wissen, dass die Pro Juventute für die Jugend
und die Familien der Stadt Zürich grosse, anerkennenswerte Leistun
gen erbringt. Wir denken aber, dass vorliegend der Zweck die
Mittel nicht zu heiligen vermag. Die menschliche Würde der Pro

Juventute-Opfer, der Kinder der Landstrasse ist ein zu hohes

Gut, als dass man sich des Geldes wegen darüber hinwegsetzen
dürfte.

Im Namen des Stiftungsrates danken wir Ihnen für die sorgfältige
Prüfung der aufgeworfenen Fragen und danken Ihnen, wenn auch

Sie Ihre Verantwortung gegenüber den Opfern wahrnehmen werden.

Mit freundlichen Grüssen

Stephan Frischknecht, Sekretär
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